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Öffentliche Auslegung des Lärmaktionsplanes im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
- nach EU-Umgebungslärmrichtlinie bzw. 8 47 d Bundesimmissionsschutzgesetz

Ihre E-Mail vom 18.11.2016 .

Sehr geehrte Damen und Herren .

Zu der öffentlichen Auslegung des Lärmaktionsplanes im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteili-
gung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie bzw. $ 47 d Bundesimmissionsschutzgesetz wird

seitens der Stadt Bergisch Gladbach folgende Stellungnahme abgegeben, vorbehaltlich der

Zustimmung durch den zuständigen Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und

Verkehr am 15.02.2017:

Veränderungen, die sich durch die Beurteilung, Priorisierung und Umsetzung von Maßnah-

men'aus der Lärmaktionsplanung auf der Grundlage des Abschlussberichts "Zärmaktionsplan

der Stadt Köln" vom 28.10.2016, erarbeitet durch das Büros LK-Argus, sowie des Ratsbe-

schlusses zur Lärmaktionsplanung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie bzw. $ 47 dBImSchG /

Handlungs- und Maßnahmenkatalogfür die weileren Arbeiten zur Kölner Lärmaktionspla-

nung in der Sitzung vom 22.09.2016 ergeben können, dürfen sich nicht zum Nachteil der

- Stadt Bergisch Gladbach auswirken. Insbesondere sind Maßnahmen zur Minderung und/oder

Vermeidung von Lärm-Immissionen im Stadtgebiet von Köln derart zu gestalten, dass sich

hieraus ergebende Erhöhungen sowohl der Lärmpegel als auch der Luftschadstoffe im Stadt-

gebiet von Bergisch Gladbach ausgeschlossen werden können.



Darüber hinaus sind verkehrsorganisatorische Maßnahmen, die den Verkehrsfluss der Straßen

L 286 (Mülheimer Straße — Bergisch Gladbacher Straße) sowie B 506 (Handstraße - Paf- \

frather Straße)und L 101 (Altenberger-Dom-Straße - Odenthaler Straße) und L 136 / B 55

(Lustheide - Olpener Straße) beeinflussen können, im Einvernehmen mit der Stadt Bergisch

Gladbach zu planen. Insbesondere in Bezug aufdie konzeptionellen Arbeiten zur Umsetzung

der Maßnahme 11 „Lkw-Nachtfahrverbote“ ist aufgrund der sich daraus ergebenden mögli-

chen Konsequenzen und Umleitungsfahrten aufBergisch Gladbacher Stadtgebiet eine Betei-

ligung an den Vorhaben nötig.

Im derzeitigen Verfahrensstand des Lärmaktionsplanes der Stadt Köln ist allerdings nicht zu

erkennen, inwieweit wesentliche Belange der Stadt Bergisch Gladbach betroffen sind. Um

dies auch künftig bewerten zu können, wird die Beteiligung in den weiteren Verfahrensschrit-

ten angeregt. \

“Gleiches gilt für die weiteren Planungsschritte zum Thema Lkw-Führungskonzept, gesamt-

städtisches Geschwindigkeitskönzept sowie Citylogistikkonzept, bei denen eine interkommu-

nale Abstimmung erforderlich ist.

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

Harald_
Erster Beigeordneter .
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